
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 2020/10/6 WIII2/2019
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.2020

Index

L0060 Volksabstimmung, Volksbefragung, Volksbegehren

Norm

B-VG Art141 Abs1 lith

Leitsatz

Stattgabe der Anfechtung der Volksabstimmung in der Gemeinde Ludesch

Rechtssatz

Gänzliche Aufhebung des Verfahrens zur Volksabstimmung betre1end die "Widmung von Flächen im Neugut" in der

Gemeinde Ludesch vom 10.11.2019. Schon im Hinblick auf die mit dem E vom 06.10.2020, G166/2020 ua, erfolgte

Aufhebung jener Bestimmungen, welche die Grundlage für die angefochtene Volksabstimmung bildeten, ist die

Rechtswidrigkeit des Verfahrens zu dieser Volksabstimmung offenkundig.
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